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Sehr geehrter Herr Dr. Weith, 

 

die in der Wachstumsinitiative des Bundesministeriums der Finanzen vor-

gesehene Anhebung der Betragsgrenzen für Sammelposten unterstützen 

wir ausdrücklich. Das Ertragsteuerrecht ermöglicht in § 6 Abs. 2a EStG 

die Bildung von Sammelposten für Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens 

mit Anschaffungskosten i. H. v. 250 bis zu 1.000 Euro. Die entsprechenden 

Wirtschaftsgüter können über einen festen Zeitraum von aktuell fünf Jah-

ren als sog. Poolabschreibung abgeschrieben werden. Damit muss die tat-

sächliche Nutzungsdauer der einzelnen Wirtschaftsgüter nicht separat er-

mittelt und hinterlegt werden und diese müssen steuerlich nicht inventari-

siert werden. Dies stellt eine erhebliche Bürokratieentlastung für die Un-

ternehmen dar. 

Im Referentenentwurf des Wachstumschancengesetzes war ursprünglich 

die Erhöhung der Betragsgrenzen für Sammelposten von 1.000 Euro auf 

5.000 Euro vorgesehen. Eine Anhebung der Betragsgrenzen ist längst über-

fällig und würde der Preisentwicklung der letzten Jahre Rechnung tragen. 

Sie umfasst dabei weiterhin die Gegenstände des Anlagevermögens, die 

vornehmlich unter die Sammelposten fallen (z. B. Computerhardware). Bei 

ihnen beträgt die Nutzungsdauer sogar regelmäßig weniger als die für die 

Sammelposten festgeschriebenen fünf Jahre, sodass diese für die Unter-

nehmen keine steuerlichen Vorteile, sondern reine Bürokratieentlastung 

mit sich bringt.  

Bei einem befragten Industrieunternehmen würden nach Anhebung der Be-

tragsgrenzen für Sammelposten etwa 70 bis 80 Prozent der Anlagegüter 

unter die Kategorie der Sammelposten fallen. Diese machen jedoch nur ei-

nen Wert von etwa 4 Prozent des Anlagevermögens aus, sodass zu erken-

nen ist, dass in diesen Wirtschaftsgütern nur ein minimales Abschreibungs-

volumen steckt. Zudem verdeutlichen diese Zahlen, welches Bürokratie-
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entlastungspotential in der Anhebung der Sammelposten steckt. Daher un-

terstützen wir die in der Wirtschaftsinitiative des Bundesministeriums der 

Finanzen vorgesehenen Anhebung der Betragsgrenzen für Sammelposten 

ausdrücklich. 

Allerdings kann sich die Bürokratieentlastung tatsächlich nur dann entfal-

ten, wenn die Regelungen nicht nur für das Steuerrecht, sondern auch für 

das Handelsrecht sowie ggf. IFRS-Bilanzierung analog gelten. Nach Han-

delsrecht gilt gem. § 246 Abs. 1 HGB grundsätzlich das Vollständigkeits-

gebot, was den einzelnen Ansatz aller Vermögensgegenstände verlangt. 

Jedoch bieten die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) 

gem. § 243 Abs. 1 HGB die Möglichkeit, unter dem Gesichtspunkt der 

Wirtschaftlichkeit und dem damit eng verbundenen Grundsatz der We-

sentlichkeit die Möglichkeit, auch Sammelposten im Handelsrecht zu bil-

den.  

Allerdings sind die GoB ein unbestimmter Rechtsbegriff, der gegen das im 

Gesetz dargelegte Vollständigkeitsgebot abgewogen werden muss. Dies 

kann zu wiederkehrenden Diskussionen mit Wirtschaftsprüfern führen und 

birgt dadurch ein erhebliches Maß an Rechtsunsicherheit. Können die be-

treffenden Wirtschaftsgüter nicht bereits bei der handelsrechtlichen bzw. 

IFRS-Buchung als Sammelposten erfasst werden, ist der Bürokratieentlas-

tungseffekt der steuerlichen Regelung jedoch zunichte. Eine zusätzliche 

Erfassung in einem rein steuerlichen Sammelposten würde dementgegen 

sogar mehr Aufwand erzeugen.  

Daher ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Bildung von Sammel-

posten auch für das Handelsrecht und IFRS rechtssicher ermöglicht wird, 

damit der Bürokratieabbau tatsächlich vollzogen wird. Andernfalls droht 

die sehr sinnvolle Anhebung der Betragsgrenzen für die Sammelposten auf 

5.000 Euro in der Wachstumsinitiative ein Papiertiger zu werden. Bei einer 

Umsetzung der Wachstumsinitiative sollte dies daher berücksichtigt wer-

den. 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen sehr gern jederzeit zur Verfügung. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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